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Die Billette berechtigen zur /im/aArt am Samstag,
sowie am 24. und 31. Dezember in beliebigen Zügen
und am Sonntag, sowie am 25. und 26. Dezember und
1. und 2. Januar nur in den Vormittagszügen. Zur RücA-
/aArf am Sonntag, sowie am 25. und 26. Dezember und
1. und 2. Januar in nacbgenannten Zügen:

TaAr//an .•

Wildhaus ab 16.30 (Posiautomobii)
Unterwasser ....'„ 16.45
Nesslau-Neu-St. Johann 17.40
Wattwil „ 18.17
Wil an 18.52

Wil ab 19.15
Winterthur an 20.08
Zürich-Hbf 21.30

Wil ab 19.25
Frauenfeld-Stadt an 20.11

Wil ab 20.57
Weinfelden an 21.32
Bernrain 22.10
Emmishofen- Kr. „ 22.19
Konstanz „ 22.24

T. Von iCOTVSTLWZ nacA //T/ZJTJV.
TaAr/reise :

nach
Heiden Heiden und

und zurück ab Rorschach
von III. Kl. III. Kl.

Fr. Fr.

Konstanz 4.95 4.45
Kreuzlingen 4. 85 4. 35
Romanshorn 3. — 2. 50
Arbon 2.20 1.70

Die Billette berechtigen zur Hm/aArt an Samstagen
mit beliebigen Zügen und an Sonntagen mit den Vor-
mittagszügen ; zur RücA/aAri bis Rorschach beliebig,
dagegen ab Rorschach Bf. nur mit dem dort um 18. 44

abgehenden Zug Nr. 3884.
Ausser an Samstagen und Sonntagen werden die

Spezialbillette auch Gültigkeit erhalten zur /Tn/aArt
am 24., 25.*), 26.*) und 31. Dezember, sowie am 1.*)
und 2.*) Januar und zur RücA/aArt am 25. und 26. De-
zember, sowie am 1. und 2. Januar.

*) Nur mit den Vormittagszügen.

von «5A 7 S une?

Die schweizerischen Bundesbahnen und die meisten
schweizerischen Privatbahnen gewähren für die von
Reisenden zum eigenen Gebrauch mitgeführten 5A/s
und p'etoöAnA'cAen 5/or£scA/;ÉÉen, mit Ausnahme der
Bobsleighs und Skeletons, folgende Begünstigungen:

1. Sofern den betreffenden Reisenden besondere Wagen
III. Klasse oder besondere Wagenabteilungen III. Klasse

zur Verfügung gestellt werden, ist ihnen die Mitnahme
der genannten Sportgegenstände als Handgepäck in die

Wagen gestattet.
2. Nehmen die Reisenden in den dem allgemeinen

Verkehr dienenden Personenwagen Platz, so ist die Mit-
nähme von Ski und Sportschlitten in diese Wagen nicht
zulässig. Dagegen können sie, ohne Einschreibung, zur
/racAt/re/en Beförderung im Gepäckwagen aufgegeben
werden. Die Reisenden haben in diesem Falle die Gegen-
stände selbst am Gepäckwagen aufzugeben und in Emp-
fang zu nehmen und bei Zugswechsel auch selbst für
ihren Umlad zu sorgen. Eine Haftpflicht für Verlust
des Gutes, sowie für allfällige Verwechslungen, Uber-
führungen oder Beschädigungen wird von der Bahn-
Verwaltung nur im Falle nachgewiesenen Verschuldens
übernommen.

3. Skis und Sportschlitten, die zur freien Beförderung
im Gepäckwagen übergeben werden wollen, sind vom
Aufgeber mit einer haltbaren Adresse zu versehen,
auf welcher der Name des Eigentümers und die Be-
Stimmungsstation deutlich angegeben sein müssen. Zweck-
massige Adressformulare (Anhängeadressen) sind bei den

Stationen verkäuflich. Es ist gestattet, die Skis zweier
oder mehrerer Skifahrer mit nur einer Adresse aufzu-
geben, sofern sie in zweckmässiger und dauerhafter
Weise zu einem Bündel vereinigt sind.

/ur C?7<? jBe/orc?ertm(7

«5j!) orfoc
4. An den Gegenständen dürfen sich bei der Auf-

gäbe keine alten Transportetiketten oder Adressen be-
finden, die sich nicht auf den bevorstehenden Trans-
port beziehen. Andernfalls kann die Entgegennahme ab-
gelehnt werden.

5. Jeder Reisende hat nur Anspruch auf unentgelt-
liehe Beförderung von höchstens zwei Paaren Ski oder
einem Schlitten. Sollte eine Person für sich allein eine

grössere Anzahl mitnehmen wollen, so ist ihr anheim-
gestellt, entweder die ganze Sendung gegen Bezahlung
der Fracht als Gepäck aufzugeben oder die zulässige
Zahl (2 Paar Ski oder 1 Schlitten) zur unentgeltlichen
Beförderung und den Rest als Gepäck aufzugeben.

6. Wer seine Skis oder seinen Schlitten bei der An-
kunft auf der Bestimmungsstation nicht sofort am Zug
in Empfang nimmt, sondern erst nachträglich abholt oder
abholen lässt, hat die tarifmässige Gepäckfracht zu ent-
richten (Retourtaxierung nach der Aufgabestation oder,

wenn diese nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann,
nach der Zugsausgangsstation). Ebenso wird Taxzahlung
verlangt, wenn festgestellt wird, dass Personen, welche
die unentgeltliche Beförderung ihrer Skis oder Schlitten
in Anspruch nahmen, selber die Fahrt nicht mit der
Bahn, sondern mit einem andern Beförderungsmittel
(z. B. Auto) ausführten.

7. Ski und Sportschlitten, sowie Skeletons und Bob-
sleighs (letztere, soweit ihre Beförderung mit den be-
treffenden Zügen ohne Anstände möglich ist) können
auch als Reisegepäck aufgegeben werden, wobei es ge-
stattet ist, zwei oder mehrere Paare Ski, sowie zwei
oder mehrere Schlitten als eine Sendung mit nur einem

Gepäckschein abzufertigen.
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